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Wir halten an unseren Vorwürfen

fest

Brief der RG vom 31. Januar 1996 an
den Nationalfonds

Schläpfer nicht orientiert und nicht um
unsere Meinung befragt. Um ein diffe-
renzierteres und umfassendes Bild
einer ethnischen Minderheit zu erhalten,
bedarf es unweigerlich der Unterstützung

der betreffenden Volksgruppe.

Nach wie vor sind wir mit der
Vorgehensweise von Hrn. Prof. Schläpfer und
Herrn Roth nicht einverstanden und
können dem laufenden Projekt über das
Jenische Volk nicht zustimmen. Als das
Projekt bei der Bewilligung im Herbst
93 vom Forschungsrat einer sorgfältigen

Evaluation - wie in Ihrem Schreiben

dargestellt - unterzogen worden
war, wurden die bestehenden Organisationen

des Fahrenden Volkes in der
Schweiz nicht zu einer Stellungnahme
befragt. Unseres Erachtens müssten
vor der Erteilung einer Bewilligung für
ein Projekt, welches sich mit der
Lebensweise einer bestimmten Minderheit
befasst, die Meinungen und Einwände
der betreffenden Volksgruppe - sprich
deren Organisationen - ihre berechtigte
Berücksichtigung finden. Leider wurden
wir als Dachorganisation der Schweizer
Fahrenden vor der Erteilung der
Bewilligung für das Projekt von Hrn. Prof.

Aus diesen Gründen halten wir
weiterhin an unseren Vorwürfen und
der Forderung, dem Projekt die
finanziellen Mittel zu entziehen, fest. Gerade
Prof. Schläpfer, welcher immer wieder
betont, der Radgenossenschaft der
Landstrasse in der Gründungszeit als
Vorstandsmitglied angehört zu haben,
sollte wissen, dass ein derartiges
Vorgehen nicht den Wünschen des
Jenischen Volkes entspricht.

Eine Studie über eine Minderheit
sollte dazu beitragen, Vorurteile
abzubauen und nicht wie in diesem Fall
noch zu zementieren. Um unserer Kultur

gerecht zu werden, sehen wir uns
leider gezwungen, in bezug auf diese
leidige Angelegenheit an die Öffentlichkeit

zu gelangen, um die sesshafte
Bevölkerung zu einer kritischen Auswertung

der Forschungsergebnisse
anzuhalten.
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